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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Amt für Landwirtschaft  
Datum 

25.10.2013 
Drucksachen-Nr. 

2013/477 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Technischer und Umweltausschuss öffentlich 11.11.2013 

Kreistag öffentlich 16.12.2013 

 

 

 

Tagesordnungspunkt  

Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB); 

Anpassung des Stifterbeitrages/Aufhebung des Sperrvermerks 

 

 
Beschlussvorschlag 

Der Sperrvermerk für die Erhöhung des Zuschusses (Stifterbeitrages) für das Kompe-

tenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB) wird aufgehoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorberatung 

Der Technische und Umweltausschuss hat am 11.11.2013 vorberaten. Er empfiehlt einstim-

mig Zustimmung zum Beschlussvorschlag. 
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Sachverhalt 

Der Kreistag hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.01.2013 die Erhöhung des Zuschusses 

für das „Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee“ (Stifterbeitrag) um 7.274 € mit Sperrver-

merk gemäß Empfehlungsbeschluss des TUA vom 12.11.2012 genehmigt. 

 

Der Empfehlungsbeschluss lautete wie folgt: 

 
1. Der Landkreis Konstanz erhöht seinen Stifterbeitrag an das Kompetenzzentrum Obstbau-

Bodensee (KOB) zum Ausgleich des strukturellen Defizits im „Kernbetrieb“ von 10.225,84 
€ auf 17.500 € (70 %).  

2. Die Erhöhung steht unter folgenden Vorbehalten bzw. Bedingungen:  

 Die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis erhöhen ebenfalls zeitgleich ihre Stif-
terbeiträge um 70 % auf jeweils 70.000 €.  

 Das Land Baden-Württemberg erhöht seine institutionelle Förderung ab 2013 auf 
mindestens 600.000 €. Dabei werden Mittel für reine Forschungsprojekte (Förde-
rungsmittel) nicht berücksichtigt.  

 Bis spätestens 30.06.2013 ist den Vorstandsmitgliedern der Stiftung ein langfristig 
tragfähiges Gesamt-Finanzierungskonzept für das KOB (einschließlich Rückführung 
der Verbindlichkeiten) schriftlich vorzulegen. Erst danach erfolgt die Auszahlung des 
den bisherigen jährlichen Beitrag der drei Stifter übersteigenden Anteils.  

 Die Auszahlung des Erhöhungsbetrages (7.274 €) ist mit einem entsprechenden 
Sperrvermerk zu versehen.  

 Das dem Vorstand vorzulegende Gesamt-Finanzierungskonzept wird den Gremien zu 
gegebener Zeit vorgelegt.  

 

Zwischenzeitlich wurden die sperrvermerkrelevanten Vorbehalte und Bedingungen im We-

sentlichen erfüllt.  

 

Die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis haben ihre Stifterbeiträge jeweils auf 70.000 

€ erhöht; das Land Baden-Württemberg hat seine institutionelle Förderung ab 2013 auf 

600.000 € aufgestockt. Darüber hinaus ist vom Kompetenzzentrum ein mit dem Ministerium 

für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg abgestimmtes Gesamt-

Finanzierungskonzept vorgelegt worden (einschließlich Rückführung der Verbindlichkeiten). 

 

Das Gesamt-Finanzierungskonzept bedarf zukünftig aus Sicht der Landkreisverwaltung noch 

weiterer Konkretisierung. Die Verwaltung wird sich in den Gremien der KOB dafür einsetzen, 

dass ein Finanzierungskonzept samt mittelfristiger Finanzplanung und Entschuldungskon-

zept vorgelegt wird. Deshalb wird vorgeschlagen, den Sperrvermerk aufzuheben.  

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Durch die Erhöhung des Stifterbeitrages und die Aufhebung des Sperrvermerks entstehen 

dem Landkreis ab 2013 jährliche Mehrkosten in Höhe 7.274 €. 

 

 
Anlagen 

Anlage 1 – Gesamtfinanzierungskonzept für das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee 

(KOB) 

 


	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Beschluß
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

